
 

  
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 

A. Geltungsbereich  
 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) gelten bei der Buchung von Slots in 
den Speakers Corners im Rahmen des Zukunftstag Mittelstandes 2026 zwischen der BVMW-
Servicegesellschaft mbH und dem Buchenden (nachfolgend: Referenten). Der Referent zahlt für die 
Buchung von Slots eine Slot-Gebühr gemäß der jeweils gültigen Preisstruktur.  

2. Vertragspartner des Referenten ist die BVMW-Servicegesellschaft mbH (Nachfolgend: BVMW-GmbH), 
welche auch Verwender der AGB ist.  

3. Sowohl die BVMW-GmbH als auch der Referent handeln als Unternehmer i.S.d. § 14 BGB.  
4. Werden durch schriftliche Absprachen andere Vereinbarungen als in diesen AGB getroffen, haben die 

schriftlichen Absprachen Vorrang. Mündliche Abreden bestehen nicht. Etwaige entgegenstehende 
AGB des Ausstellers gelten bei einer inhaltlichen Kollision mit diesen AGB nicht.  

5. Veranstaltungsort ist die STATION Berlin. Veranstaltungstag ist der 15.04.2026. 

 
B. Bestimmungen 

 
1. Veranstaltungsort und Veranstaltungstag sind Grundlage des Geschäfts. Ein Widerrufsrecht besteht 

nicht.  
2. Die Speakers Corner gliedert sich in drei Formate:  

 Speakers Corner Compact (20 Minuten, 50 Personen).  
 Speakers Corner Classic (30 Minuten, 50 Personen). 
 Speakers Corner Premium (30 Minuten, 100 Personen). 

3.  Jeder Referent darf höchstens einen Spot buchen. Ein  Anspruch auf bestimmte Zeitslots, Bühnen 
oder Platzierungen im Programmablauf besteht nicht. Abweichendes gilt nur soweit ausdrücklich 
schriftlich vereinbart.  

4. Die Buchung eines Speaker Corner Slots umfasst; 
 Bereitstellung einer Bühne mit Silent-Listening-System und einheitlicher technischer 

Grundausstattung, 
 Einheitliches Bühnenbild im Verbandsbranding  
 Technischer Support während der Veranstaltung, 

5. Der Referent ist verpflichtet, sämtliche geltenden urheberrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Das 
Verwenden Verfassungswidriger Kennzeichen oder sonstiger Inhalte, die sich gegen die freiheitlich 



 

 

demokratische Grundordnung richten, ist strengstens untersagt und wird straf- und zivilrechtlich 
verfolgt. Bei Verstoß stellt der Referent die BVMW-GmbH von jeglicher Inanspruchnahme Dritter frei. 
Ferner ist die BVMW-GmbH berechtigt, den Vortrag des Referenten sofort abzubrechen.   

6. Der Referent verpflichtet sich, an Räumlichkeiten, Bühne und technischer Ausstattung keinen Schaden 
zu verursachen. Verstößt er gegen diese Pflicht, stellt er die BVMW-GmbH von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter, insbesondere der Station Berlin Event GmbH, frei. 

7. Der Referent ist für die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten während seiner Präsentation 
verantwortlich. Werden diese verletzt und entsteht hierdurch ein Schaden, stellt der Referent die 
BVMW-GmbH insoweit frei.  

8. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften zum Schadenersatz, die durch diese AGB nicht berührt 
werden.  

9. Der Rücktritt vom Vertrag ist für den Referenten nur aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und 
nach Maßgabe des Abs. 10 S. 2 AGB zulässig. Ein gesondertes Rücktrittsrecht besteht nicht. 

10. Sollte es infolge höherer Gewalt nicht möglich sein, die Veranstaltung am genannten 
veranstaltungstag durchzuführen, bemüht sich die BVMW-GmbH unter Berücksichtigung des 
Zumutbaren, einen Ersatztermin zu finden. Gelingt dies nicht, haben beide Parteien ein Rücktrittsrecht. 
Als höhere Gewalt gilt jedes von außen einwirkende, unvorhersehbare Ereignis, das auch durch 
zumutbare Sorgfalt nicht verhindert werden kann.  

11. Insoweit sich die BVMW-GmbH aus internen Gründen verpflichtet fühlt den Zukunftstag Mittelstand 
2026 abzusagen, behält sich die BVMW-GmbH ein umfassendes Rücktrittsrecht vor. Der Aussteller 
erhält das bezahlte Entgelt entsprechend der Regelung des § 346 Abs. 1 BGB zurück. Ein 
Schadensersatzanspruch besteht nicht.  

 
C. Zahlungskonditionen 

 
1. Die Rechnungsstellung erfolgt nach Vertragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug 

grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug über 30 Tage ist die 
BVMW- GmbH berechtigt, den Slot anderweitig zu vergeben, ohne dass ein Ersatzanspruch besteht. 
Der Anspruch auf Zahlung der Slot-Gebühren wird hiervon nicht berührt.  

 
D. Schlussbestimmungen 

 
1. Der Vertrag sowie alle weiteren Rechtsbeziehungen zwischen Referent und BVMW-GmbH unterliegen 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
2. Sollte eine Klausel dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen 

Regelungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzliche Regelung 

 
Berlin, 16.09.2025 
 
Christoph Ahlhaus, Maximilian Stahl 
Geschäftsführer BVMW-Servicegesselschaft mbH 


